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Hebesatzempfehlung der Hess. Steuerverwaltung für die Grundsteuer A und B für das Jahr 
2025 
 
Erläuterung: 
 
Die Hessische Steuerverwaltung hat vor dem Start der Grundsteuerreform allen hessischen Städten 
und Gemeinden aufkommensneutrale Hebesatzempfehlungen für das Kalenderjahr 2025 betreffend 
Grundsteuer A und B zukommen lassen.  
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden im Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt: 
 
Grundsteuer A   360 % 
Grundsteuer B    420 % 
 
Die aufkommensneutrale Hebesatzempfehlung für das Kalenderjahr 2025 sind: 
 
Grundsteuer A   302,60 % 
Grundsteuer B    281,37 % 
 
Seitens der Finanzabteilung wurde im Rahmen einer ersten Überprüfung der aufkommensneutrale 
Hebesatz des Finanzamtes auf Basis der bisher vorliegenden Daten bestätigt. 
 
Für die Planungen zum Haushalt 2025 wird die Finanzabteilung von einem aufkommensneutralen 
Hebesatz für beide Grundsteuerarten ausgehen.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, für den Entwurf des Haushaltsplans 2025 aufkommensneutrale Hebesätze zu 
planen.  
 
 




